
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/9/19 11Os98/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1989

Norm

StGB §15 F

StGB §42 Z1

StGB §127 G

Rechtssatz

Die Annahme einer besonderen Fallgestaltung ist insbesondere beim Handeln aus einem privilegierenden Motiv, bei

herabgesetzter Zurechnungsfähigkeit, mangelnder deliktischer Intensität etc indiziert.
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